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TOP 7 NEU RAHMENPRÜFUNGSORDNUNG FÜR DEN LEUPHANA BACHELOR 
Bezug:  Sitzung der ZSK am 10. September 2007 
  Jour fixe der Studiendekane am 13. September 2007 

 
 
 
Der als Anlage beigefügte Entwurf für eine Rahmenprüfungsordnung für den Leuphana 
Bachelor wurde grundsätzlich durch die ZSK am 10. September 2007 sowie auch im Rahmen 
der regelmäßigen Treffen der Studiendekane erörtert. Gegenüber den dort beratenen 
Fassungen wurden zwischenzeitlich im Interesse der Konsistenz der Regelungen in 
Abstimmung mit dem Vorsitzenden der ZSK kleinere redaktionelle Anpassungen und 
Ergänzungen vorgenommen.  
 
Die auf Seite 15 genannten Anlagen 1 – 8 werden dem Senat zu einem späteren Zeitpunkt 
zur Beschlussfassung vorgelegt; die fachspezifischen Anlagen 6 und 7 für die Major und 
Minor werden durch die jeweiligen Fakultätsräte beschlossen.  
 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Senat beschließt gem. § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG die Rahmenprüfungsordnung für den 
Leuphana Bachelor in der Fassung der Drs. Nr. 75/19/8 SoSe 2007.   
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Rahmenprüfungsordnung für 
den Leuphana Bachelor 

Stand: 14. September 2007 

§ 1 Geltungsbereich, Bezeichnungen 

Diese Rahmenprüfungsordnung (abgekürzt RPO) enthält allgemeine Regelungen über Ablauf 
und Verfahren Studien begleitender Studien- und Prüfungsleistungen des Leuphana Bachelors 
an der Leuphana Universität Lüneburg. Alle übrigen Studiengänge der Leuphana Universität 
Lüneburg sind von dieser RPO nicht berührt. Die inhaltlichen Bestimmungen für das Leupha-
na Semester, die Major und Minor sowie das Komplementärstudium gem. § 3, Abs. 2 werden 
in den fachspezifischen Anlagen (Anlagen 5 -8) dieser Rahmenprüfungsordnung geregelt.  

§ 2 Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Innerhalb des Bachelor-Studiums werden den Studierenden die erforderlichen fachüber-
greifenden und fachwissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden unter Berücksichtigung der 
Anforderungen in der Berufswelt so vermittelt, dass die Studierenden zu wissenschaftlicher 
Reflexion, zur Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden sowie zu verant-
wortlichem Handeln in den entsprechenden Berufsfeldern befähigt werden. 

(2) Im Bachelor-Studium sollen den Studierenden breites Grundlagenwissen, Methoden und 
Theorien sowie für deren Anwendung notwendige Fertigkeiten vermittelt werden. Mit diesem 
Studium werden die Studierenden befähigt, komplexe Probleme interdisziplinär zu lösen so-
wie eigenverantwortlich und selbstgesteuert zu lernen. 

(3) Der Bachelor-Abschluss führt zum ersten berufsqualifizierenden und wissenschaftlichen 
Abschluss des Studiums. Durch die Bachelor-Prüfungen gem. § 8 soll festgestellt werden, ob 
die Kandidatinnen und Kandidaten die notwendigen fachübergreifenden und fachlichen Kom-
petenzen und Kenntnisse erworben haben, Zusammenhänge überblicken können und die Fä-
higkeit besitzen, komplexe Probleme und praxisrelevante Fragestellungen zu lösen sowie die 
erzielten Resultate erklären, kritisch hinterfragen und bewerten können.  

§ 3 Regelstudienzeit, Studienstruktur und -umfang 

(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Bachelor-Studiums beträgt sechs Semester.  

(2) Das Leuphana Bachelor-Studium gliedert sich wie folgt: 

Insgesamt:    180 Credit Points, davon: 
Leuphana Semester    30 Credit Points, 
Major (einschl. Bachelor-Arbeit) 90 Credit Points, 
Minor   30 Credit Points, 
Komplementärstudium   30 Credit Points.  
Näheres zum Aufbau und zum Inhalt von Major, Minor, Leuphana Semester und Komplemen-
tärstudium regeln die fachspezifischen Anlagen. Sofern in den fachspezifischen Anlagen zu-
gelassen, können weitere Credit Points, die im Rahmen des Studiums erworben wurden (wei-
tere Wahlleistungen), auf dem Abschlusszeugnis bescheinigt werden; diese gehen nicht in die 
Berechnung der Endnote ein. Das Bachelor-Studium besteht aus einer Orientierungsphase von 
zwei und einer anschließenden Vertiefungsphase von vier Semestern. 

(3) Praktische Studienphasen können in den Bachelor einfließen und sind in den fachspezifi-
schen Anlagen dieser Ordnung geregelt. 

(4) In der Regel sollen pro Semester in 900 Stunden erforderlicher Arbeitszeit (Workload) 30 
Credit Points (CP) erworben werden. Somit umfasst 1 Credit Point 30 Stunden studentischen 
Arbeitsaufwand. Ein Modul besteht in der Regel aus 5 Credit Points; in begründeten Fällen 
kann das Modul auch einen zwei- bis dreifachen Arbeitsaufwand umfassen. Für Praktika und 
Bachelor-Arbeit werden die Credit Points entsprechend der Arbeitszeit ausgewiesen. Das Ba-
chelor-Studium ist abgeschlossen, wenn 180 Credit Points gemäß Abs. 2, Satz 1 erworben 
worden sind. 

(5) Der studentische Arbeitsaufwand umfasst den gesamten zeitlichen Studienaufwand, der 
im Durchschnitt von Studierenden für das Erreichen des jeweiligen Lernziels (eines Moduls, 
eines Semesters) erbracht werden muss. Dazu gehören die Präsenzzeit/Kontaktstunden (in 
Vorlesungen, Seminaren, Praktika etc.) sowie die Selbstlernzeit (Zeit für die Vor- und Nachbe-
reitung, Prüfungsvorbereitung, Prüfungen, Anfertigen von Hausarbeiten etc.). 
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(6) Es besteht die grundsätzliche Möglichkeit eines Teilzeitstudiums, das durch eine geson-
derte Ordnung geregelt wird.  

§ 4 Akademische Grade 

Ist die Leuphana Bachelor-Prüfung bestanden, wird von der Universität der Titel Bachelor of 
Arts (B. A.), Bachelor of Science (B. Sc.), Bachelor of Engineering (B. Eng.) oder Bachelor of 
Law (LL. B.) vergeben. Näheres regelt die Anlage 6 dieser Ordnung. 

§ 5 Orientierungsphase 

(1) Die Orientierungsphase bildet die spezifischen Anforderungen des Leuphana Bachelors ab; 
das erfolgreiche Bestehen dieser Phase verfestigt die Wahl des Leuphana Bachelor-Studiums 
und gibt eine Prognose zum zeitlich und qualitativ erfolgreichen Abschluss des Leuphana 
Bachelors.  

(2) Das Bachelor-Studium kann nach Ablauf der Orientierungsphase nur fortgesetzt werden, 
wenn in den ersten beiden Semestern eine Mindestzahl von 30 Credit Points erworben worden 
sind. Dabei müssen im Leuphana Semester das „Modul: Wissenschaft trägt Verantwortung“ 
(10 CP) und das Modul „Wissenschaft nutzt Methoden“ (5 CP aus den fachübergreifenden 
Methoden) bestanden sein. Aus dem zweiten Fachsemester müssen zwei verbindlich definier-
te Module des Majors (10 CP) und ein verbindlich definiertes Modul (5 CP) aus dem Minor 
bestanden sein. Diese Module werden als Pflichtmodule der Orientierungsphase bezeichnet. 

(3) Für verbindlich definierte Module gem. Abs. 2, die ausschließlich mit Klausuren gemäß § 
8, Abs. 4 geprüft werden, bestehen innerhalb der Orientierungsphase zwei Wiederholungs-
möglichkeiten; die zweite Wiederholungsprüfung findet in diesen Modulen als mündliche 
Ergänzungsprüfung statt. Für die übrigen verbindlich definierten Module gem. Abs. 2 besteht 
nur eine Wiederholungsprüfung. Die Inanspruchnahme der mündlichen Ergänzungsprüfung 
setzt voraus, dass alle davor liegenden Prüfungsmöglichkeiten wahrgenommen worden sind. 

(4) Vor der mündlichen Ergänzungsprüfung soll eine Fachberatung beim Erstprü-
fer/Erstprüferin der mündlichen Ergänzungsprüfung stattfinden. Die Prüfenden setzen die 
Note der Prüfungsleistung unter angemessener Berücksichtigung der vorherigen Leistung und 
ggf. dem Ergebnis der mündlichen Prüfung fest. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist ausge-

schlossen, wenn für die Bewertung der letzten schriftlichen Prüfungsleistung § 15 Abs. 1, 
Satz 1 Anwendung findet. Mündliche Ergänzungsprüfungen müssen zeitnah, d. h., spätestens 
bis zum Ende des auf das Prüfungssemester folgenden Semesters erfolgen. Dabei ist festzu-
stellen, dass als Prüfungssemester das Semester gilt, in dem die Veranstaltung stattgefunden 
hat, deren Inhalt in die Modulprüfung eingeht. 

(5) Die Orientierungsphase wird auf schriftlichen Antrag um ein Semester verlängert, wenn 
sich ein Prüfling einer mündlichen Prüfung unterziehen muss, die aus einer Modulprüfung 
des zweiten Semesters resultiert. Aufgrund eines Studiengangwechsels, eines Hochschul-
wechsels, eines Sprachstudiums oder anderer schwerwiegender mittelbarer und/oder unmit-
telbarer persönlicher Gründe kann der Abschluss der Orientierungsphase auf Antrag um 
höchstens ein Semester verlängert werden. Im Einzelfall entscheidet der zuständige Prü-
fungsausschuss. 

(6) Mit dem nicht erfolgreichen Abschluss der Orientierungsphase ist der Verlust des Prü-
fungsanspruchs im Leuphana Bachelor verbunden. Wer die erforderliche Anzahl von Credit 
Points nicht spätestens bis zum Ende des zweiten Semesters erbracht hat, hat die Leuphana 
Bachelor-Prüfung endgültig nicht bestanden, es sei denn der Prüfling weist nach, dass die 
Fristüberschreitung nicht von ihr oder ihm zu vertreten ist; Absatz 5 gilt entsprechend. Hier-
über erteilt die oder der Vorsitzende des zuständigen Prüfungsausschusses einen Bescheid, 
der die bestandenen Modulprüfungen der Orientierungsphase enthält und erkennen lässt, 
dass die Orientierungsphase insgesamt nicht bestanden und der Prüfungsanspruch im 
Leuphana Bachelor endgültig verloren wurde. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen.  

§ 6 Modularisierung 

(1) Die Modularisierung wird verstanden als die Zusammenfassung von Gebieten zu thema-
tisch und zeitlich abgegrenzten, in sich abgeschlossenen, didaktisch sinnvollen und mit Leis-
tungspunkten versehenen abprüfbaren Einheiten.  
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(2) Das Studium setzt die Teilnahme und aktive Mitarbeit an den Lehrveranstaltungen, die  
im Rahmen eines Moduls zu erbringen sind, deren unterschiedlichen Lehr- und Lernformen 
sowie ihre Vor- und Nachbereitungszeit voraus. Ein Modul kann sich aus verschiedenen Lehr- 
und Lernformen zusammensetzen. Dies können sein: 

- Vorlesungen (V), sie dienen der Darstellung größerer Zusammenhänge und der Systemati-
sierung theoretischen Wissens. In ihnen werden abgegrenzte Stoffgebiete unter Heranzie-
hung neuer Forschungsergebnisse in übersichtlicher Form dargestellt. 

- Übungen (Ü), sie sind begleitende Veranstaltungen, in denen vor allem Fähigkeiten und 
Fertigkeiten weiterentwickelt werden. Die selbständige Lösung von Übungsaufgaben zum 
Vorlesungsstoff und die Diskussion der Lösungen stehen in ihrem Mittelpunkt. 

- Seminare (S), sie dienen der Vertiefung ausgewählter Themenkomplexe. Die Studierenden 
erhalten Themen zur selbständigen Bearbeitung und halten beispielsweise ein Referat dar-
über. 

- Projekte (Pro) dienen zur Durchführung praktischer, empirischer und theoretischer Arbei-
ten. Problemstellungen werden im Team bearbeitet, dokumentiert und präsentiert. 

- Praktika (Pra) dienen zur Durchführung praktischer Arbeiten. Problemstellungen können 
im Team bearbeitet, dokumentiert und präsentiert werden. Hierzu gehören auch empiri-
sche Projekte. Sie stellen ein berufsqualifizierendes Element dar. 

- Kolloquien (K) sind Lehrveranstaltungen, die ihr Ziel nicht nur in der diskursiven Erschlie-
ßung wissenschaftlicher Fragestellungen finden, sondern außerdem auf Mitvollziehen von 
Forschungsprozessen und eigene Forschungsaktivität der Studierenden abzielen. Sie soll-
ten in dem Teilgebiet belegt werden, in dem die Studierenden eine eigene wissenschaftli-
che Arbeit im Hinblick auf die Abschlussprüfung beabsichtigen. 

(3) Lehr- und Prüfungssprachen sind grundsätzlich Deutsch oder Englisch. Bei Bedarf können 
nach Festlegung der Fakultäten und für das Leuphana Semester und das Komplementärstudi-
um der Senat oder ein von ihm eingesetztes Gremium, auch andere Sprachen Lehr- und Prü-
fungssprache sein. Die Festlegung einer anderen Lehr- oder Prüfungssprache erfolgt mit der 
Bereitstellung des Lehr- und Prüfungsangebotes gem. § 7.  

§ 7 Bereitstellung des Lehr- und Prüfungsangebots 

(1) Die Studiendekanin oder der Studiendekan gibt spätestens vier Wochen vor Beginn der 
Vorlesungszeit einen Plan heraus, der das vom Fakultätsrat verabschiedete Lehr- und Prü-
fungsangebot des jeweiligen Semesters für jeden Major/Minor, der die im betreffenden Se-
mester angebotenen Module und deren verbindlich zugehörigen Prüfungs- und Studienleis-
tungen benennt, sofern in der fachspezifischen Anlage Optionen für die Art der Modulprüfung 
angegeben sind. Die Studiendekanin oder der Studiendekan übermittelt unverzüglich diesen 
Plan an das zuständige Prüfungsamt.  

(2) Der Senat oder ein von ihm eingesetztes Gremium übernimmt die Aufgaben nach Absatz 1 
für das Leuphana Semester und das Komplementärstudium.  

(3) Die von der/dem Modulverantwortlichen festgelegten Verbindlichkeiten der Leistungs-
erbringung gelten für alle Major/Minor, die dieses Modul in ihr Studienprogramm integrieren. 
Dabei gilt, dass nur ein gesamtes Modul und nicht einzelne Lehrveranstaltungen in andere 
Studienprogramme übernommen werden kann.  

(4) Jedes Modul wird i. d. R. im zweisemestrigen Zyklus angeboten. 

§ 8 Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studienleistungen sind Leistungen, die innerhalb von Lehrveranstaltungen eines Moduls 
erfolgreich erbracht werden müssen. Sie sind fester Bestandteil des Workloads des jeweiligen 
Moduls gem. § 3, Abs. 5 und werden grundsätzlich nicht benotet. Näheres regeln die fach-
spezifischen Anlagen. 

(2) Prüfungsleistungen sind Leistungen, die benotet werden. 

(3) Prüfungsleistungen sind die Bachelor-Arbeit sowie die nachstehenden Leistungen: 

1. Klausur (Abs. 4) 

2. mündliche Prüfung (Abs. 5) 

3. Referat (Abs. 6) 

4. Hausarbeit (Abs. 7) 
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5. Kolloquium (Abs. 8) 

6. Portfolioprüfung (Abs. 9) 

(4) Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. In einer Klausur soll der Prüfling 
nachweisen, dass er in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit 
den vorgegebenen Methoden ein Problem erkennen und Wege zu seiner Lösung finden kann. 
Die Bearbeitungszeit für die Prüfungsklausuren ist in den jeweiligen Studienprogrammen fest-
gelegt. Das Antwort-Wahlverfahren (Multiple Choice-Klausur) ist in geeigneten Fällen zulässig, 
die Aufgaben werden in diesem Fall von jeweils zwei Prüferinnen oder Prüfern ausgearbeitet. 
Die Klausurdauer ist jeweils in den fachspezifischen Anlagen festgelegt. 

(5) In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusammenhänge des 
Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuord-
nen vermag. Durch die mündliche Prüfung soll ferner festgestellt werden, ob der Prüfling über 
breites Grundlagenwissen verfügt. Die mündliche Prüfung nach Satz 1 findet vor zwei Prüfen-
den oder vor einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als 
Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung für bis zu vier Studierende gleichzeitig statt. Die oder 
der Beisitzende ist vor der Notenfestsetzung zu hören. Die Dauer der mündlichen Prüfung 
beträgt als Einzelprüfung in der Regel 30 Minuten. Bei einer Gruppenprüfung ist die Dauer 
angemessen zu reduzieren.  

(6) Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte, ggf. schriftlich dargestellte Auseinandersetzung mit ei-
nem Problem aus dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und 
Auswertung einschlägiger Literatur. 

2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der 
anschließenden Diskussion; Abs. 10 gilt entsprechend.  

(7) Eine Hausarbeit ist eine selbstständige schriftliche Bearbeitung einer fachspezifischen 
oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung. Die Bearbeitungszeit bzw. der Umfang ist je-
weils in den fachspezifischen Anlagen festgelegt. 

(8) Ein Kolloquium gem. Abs. 3, Nr. 5 findet als mündliche Prüfung in Verbindung mit der 
Bachelor-Arbeit statt. Der Prüfling soll im Kolloquium in einer Auseinandersetzung über die 
Bachelor-Arbeit nachweisen, dass er das Thema seiner Bachelor-Arbeit durchdrungen hat und 
fächerübergreifend und problembezogen Fragestellungen aus dem Bereich der betreffenden 
Fachrichtung selbstständig auf wissenschaftlicher Grundlage bearbeitet kann; § 19 Abs. 9 gilt 
entsprechend. 

(9) Die Portfolioprüfung bezieht sich auf die Darstellung erworbenen Wissens in dem jeweili-
gen Modul, fasst das Stoffgebiet zusammen und reflektiert die Zusammenschau. Dies wird 
zusammen in einer mündlichen Prüfung (15 – 30 Minuten) reflektiert. 

(10) In der schriftlichen Ausarbeitung zum Referat sowie in der Hausarbeit müssen alle Stel-
len, die wortwörtlich aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen entnommen sind, die not-
wendige Kennzeichnung erhalten. Die Belegstelle ist in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Zitat anzugeben. Für die sinngemäße Übernahme aus Veröffentlichungen oder anderen 
Quellen ist die Angabe der Belegstelle erforderlich. 

Sie muss folgende Erklärung enthalten. Dass, 

- die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Teil der Arbeit - 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt wurden, 

- alle Stellen der Arbeit, die wortwörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen 
wurden, als solche kenntlich gemacht wurden. 

(11) Prüfungsleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig, sofern sich die einzelnen 
Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(12) Weitere Arten von Prüfungsleistungen können in den fachspezifischen Anlagen geregelt 
werden.  
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§ 9 Anmeldungs- und Zulassungsverfahren zu Studien begleitenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen; endültiges Nicht-Bestehen des Leuphana-Bachelors 

(1) Mit der Einschreibung in das 1. Fachsemester im Leuphana Bachelor werden den Studie-
renden für jeden Bestandteil des Leuphana Bachelors gem. § 3 Abs. 2 folgende Belegpunkte 
für die studentische Inanspruchnahme von Modulen sowie der Bachelor-Arbeit gut geschrie-
ben: 

Leuphana Semester:  45 Belegpunkte, 
Major, inklusive Bachelor-Arbeit: 135 Belegpunkte, 
Minor:    45 Belegpunkte und 
Komplementärstudium:   45 Belegpunkte. 

Diese Belegpunkte entsprechen dem 1,5 fachen der zu erwerbenden Credit Points gemäß § 3, 
Abs. 2. Im Rahmen dieser Punktekontingente können Studierende gemäß der Absätze 2 und 
3 nicht bestandene Module wiederholen; weitere Grenzen zur Wiederholung von Modulen sind 
nicht vorgesehen. 

(2) Die Studierenden melden sich eine Wochen vor Beginn der Vorlesungszeit verbindlich für 
die Belegung von Modulen und den dazugehörigen Lehrveranstaltungen an. Innerhalb von 
zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn können für die Belegung von Modulen nach Satz 1 ein 
Rücktritt und/oder ein Wechsel von Lehrveranstaltungen, die zu dem gewählten Modul gehö-
ren, erfolgen, sofern noch frei Plätze vorhanden sind. Satz 1 kommt nur zur Anwendung, wenn 
die Pflichten zur Bereitstellung des Lehr- und Prüfungsangebots gemäß § 7 erfüllt werden. 
Mit der Belegung des Moduls erklären die Studierenden die Absicht, an den diesem Modul 
zugehörigen Lehrveranstaltungen verbindlich teilzunehmen und die zugeordneten Studien- 
und/oder Prüfungsleistungen fristgerecht zu erbringen. Eine erneute Belegung des Moduls ist 
nur möglich, wenn das Modul gemäß § 13 nicht bestanden ist. Pro Semester können nur ma-
ximal 45 Belegpunkte in Anspruch genommen werden. 

(3) Mit der Belegung eines Moduls gem. Abs. 2 reduziert sich – unabhängig vom Bestehen 
des Moduls – die Anzahl der den Studierenden jeweils zugewiesenen Belegpunkte um die 
Anzahl der Credit Points gem § 3. Ziehen die Studierenden die Anmeldung innerhalb der an-
gegebenen Frist gem. Abs. 2 zurück, so erhalten sie die für das entsprechende Modul einge-
setzten Belegpunkte zurück; § 15 bleibt davon unberührt. 

(4) Wenn die Anzahl der noch verbliebenen Belegpunkte in den jeweiligen Bestandteilen des 
Leuphana Bachelors aufgebraucht ist, können keine Module in den jeweiligen Bestandteilen 
mehr belegt werden. Bereits begonnene Module können noch beendet werden. Trifft Satz 1 

• im Falle des Leuphana Semesters und des Komplementärstudiums zu, gilt die Bachelor-
Prüfung im Leuphana Bachelor als endgültig nicht bestanden. Über das endgültige Nicht-
bestehen der Bachelor-Prüfung wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen ist. 

• für den gewählten Major bzw. den gewählten Minor zu, ist der jeweilige Major bzw. Minor 
endgültig nicht bestanden; prüfungsrechtlich besteht jedoch noch die Möglichkeit zum 
Überwechseln in einen anderen Major oder Minor. Über das endgültige Nichtbestehen des 
Majors bzw. Minors wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen ist. 

(5) Bei Studiengangs- oder Ortswechsel werden die Belegpunkte, die noch zur Verfügung ste-
hen, gem. § 21 Abs. 7 durch den Prüfungsausschuss unter Berücksichtigung der Einzelsitua-
tion im Sinne dieser Regeln festgelegt. 

(6) Zu Studien begleitenden Studien- und Prüfungsleistung im Bachelor-Studium kann nur 
zugelassen werden, wer  

1. als Studentin oder Student in dem entsprechenden Major/Minor an der Leuphana Universi-
tät Lüneburg eingeschrieben und nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß innerhalb der angegebenen Fristen für Studien- und Prüfungsleistun-
gen gem. Abs. 2 angemeldet hat, 

3. nicht in demselben oder einem verwandten Studiengang, Major/Minor an einer Hochschule 
eine Bachelor-Prüfung, ein Vordiplom oder Diplom, eine Magisterzwischenprüfung oder 
Magisterprüfung oder eine Zwischenprüfung oder Staatsexamen bereits endgültig nicht be-
standen hat,  
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4. nicht den Prüfungsanspruch verloren hat, weil die Belegpunkte gem. Abs. 4 aufgebraucht 
sind, oder 

5. nicht den Prüfungsanspruch durch Versäumen einer Prüfungsfrist in demselben oder einem 
verwandten Studiengang oder Major/Minor an einer Hochschule verloren hat. 

(7) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Arbeit ist an den zuständigen Prüfungsausschuss 
oder an die von ihm beauftragte Stelle zu stellen und zwar in Form eines gesonderten schrift-
lichen Antrags. Auf diesem Antrag sind der Themenvorschlag und die Erstprüferin oder der 
Erstprüfer anzugeben. Die mit der Bachelor-Arbeit, einschließlich des Bachelor-Kolloquiums, 
verbundenen Belegpunkte werden entsprechend Abs. 3 vom Belegpunkte-Bestand des Majors 
abgezogen. Die Erteilung eines Themas regelt § 18 Abs. 4. 

§ 10 Prüfungsleistungen und der Erwerb von Credit Points 

(1) Gegenstand der Prüfung/en eines Moduls sind die Lehr- und Lerngegenstände der zum 
Modul gehörenden Lehrveranstaltungen. Die fachspezifischen Anlagen dieser Ordnung regeln 
die einzelnen Studien- und Prüfungsanforderungen. 

(2) Die in einem Modul festgelegten Studien- und/oder Prüfungsleistungen sind Studien be-
gleitend zu erbringen. Jedes Modul ist mit einer Note abzuschließen, bei berufspraktischen 
Modulen (Praktikum) können die fachspezifischen Anlagen davon absehen.  

(3) Die einem Modul zugeordneten Credit Points werden erworben, wenn alle Anforderungen 
des Moduls erfüllt und es bestanden ist; § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 11 Prüfungstermine  

(1) Die Prüfungsleistungen innerhalb der Module werden i. d. R. im zweisemestrigen Zyklus 
angeboten. Jedes Modul muss innerhalb des zeitlich konzipierten Rahmens abgeschlossen 
werden können, d. h. die Wiederholung einer Prüfungsleistung muss im selben Semester an-
geboten werden, soweit nicht zwingende Gründe dagegen sprechen. 

(2) Bei Klausuren erfolgt die Festlegung zur Wahrnehmung des 1. oder 2. Prüfungstermins bis 
zu 3 Tagen vor dem 1. Prüfungstermin. Erfolgt keine Anmeldung nach Satz 1, gilt die Anmel-
dung zum 1. Prüfungstermin als verbindlich. 

(3) Der Abgabetermin bei Studien- und Prüfungsleistungen in Form von Hausarbeiten und 
Ausarbeitungen zum Referat etc. wird von dem jeweiligen Dozenten/der jeweiligen Dozentin zu 
Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Er darf aufgrund von Krankheit o. ä. triftigen 
Gründen längstens bis zum Ende des Semesters verlängert werden. Sollte auch dieser Termin 
bei Vorlage triftiger Gründe nicht eingehalten werden können, gilt die Studien- und/oder Prü-
fungsleistung als nicht unternommen und muss i. d. R. zum nächsten Termin erneut angetre-
ten werden. Die Anmeldung erfolgt in Eigenverantwortung des/r Studierenden gem. § 9.  

§ 12 Bewertung von Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung von Noten 

(1) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind ausschließlich die Noten der 2. Spalte 
folgender Tabelle zu verwenden: 

Endnote/ Notenbezeichnung lt. MPO HRK/KMK 
Grade Einzel- 

Note Endnote Deutsch Englisch 
A 1,0 

1,3 
1,0 – 1,5 

Sehr gut Very good 

B 1,7 
2,0 
2,3 

1,6– 2,5 
Gut Good 

C 2,7 
3,0 
3,3 

2,6– 3,5 
Befriedigend Satisfactory 

D 3,7 3,6– 3,9 
E 4,0 4,0 

Ausreichend Sufficient 

FX/F 

5,0  schlechter 
als 4,0 Nicht ausreichend Fail 
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(2) Ein Modul ist bestanden, wenn es mit mindestens ‚ausreichend’ (4,0) bewertet wurde. Es 
kann nicht wiederholt werden. 

(3) Besteht ein Modul gem. § 6 Abs. 2 aufgrund didaktisch begründeter verschiedener Lehr- 
und Lernformen aus mehr als einer Prüfungsleistung, wird die Prüfungsnote für das Modul 
aus dem arithmetischen Mittel der Noten der Prüfungsleistungen gebildet. Das Modul ist be-
standen, wenn das arithmetische Mittel der Noten der Prüfungsleistungen mindestens die 
Note 4,0 ergibt. 

(4) Bei der Abschlussnote ist zusätzlich eine relative Note entsprechend der nachfolgenden 
ECTS-Bewertungsskala auszuweisen: 

ECTS – A = die besten 10 % 
ECTS – B = die nächsten 25 % 
ECTS – C = die nächsten 30 % 
ECTS – D = die nächsten 25 % 
ECTS – E = die nächsten 10 % 

Die Vergabe nach den ECTS-Vorgaben setzt eine hinreichende Größe der Kohorte voraus. 

(5) Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel vier Wochen nach der Erbringung der 
Prüfungsleistung zu bewerten. 

(6) Mündliche Prüfungen und die Bachelor-Arbeit werden durch 2 Prüfende bewertet. Die 
Prüfungsleistung ist bestanden, wenn die Prüfenden jeweils die Leistung mit mindestens aus-
reichend’ (4,0) bewerten. Die Note errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der festge-
setzten Einzelnoten der Prüfenden. Bei der Bildung der Noten wird nur die erste Dezimalstelle 
nach dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden gestrichen. 

(7) Berufspraktische Module (insbesondere Praktika) können nach Maßgabe der fachspezifi-
schen Anlagen benotet werden und gehen dann in die Berechnung der Endnote mit ein. 

(8) Die Pflichtmodule der Orientierungsphase (§ 5 Abs. 2) gehen nicht in die Berechnung der 
Endnote mit ein. 

(9) Die Begründung der Bewertungsentscheidung bei Prüfungen mit den sie tragenden Erwä-
gungen ist, soweit sie nicht zugleich mit der Bewertung erfolgt und im Prüfungsprotokoll fest-
gehalten ist, dem Prüfling mitzuteilen. Die Begründung ist Bestandteil der Prüfungsakte. 

(10) Die Gesamtnote für den Leuphana Bachelor errechnet sich aus dem mit Credit Points 
gewichteten arithmetischen Mittel der Modulnoten und der Bachelor-Arbeit.  

§ 13 Wiederholung und Nichtbestehen von Bachelor-Prüfungsleistungen 

(1) Nicht bestandene Module (Ausnahme Orientierungsphase § 5) sowie die Bachelor-Arbeit 
können je nach Verfügbarkeit der Belegpunkte gem. § 9 Abs. 1 beliebig oft wiederholt wer-
den.  

(2) Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden.  

(3) Bei einem nicht bestandenen Modul, das aus mehreren Prüfungsleistungen besteht, soll 
die nicht bestandene Prüfungsleistung spätestens zum nächsten angebotenen Prüfungstermin 
wiederholt werden. Die Anmeldung liegt in der Verantwortung der Studierenden.  

§ 14 Nachteilsausgleich 

(1) Machen Studierende glaubhaft, dass sie z. B. wegen länger andauernder körperlicher Be-
hinderung, nicht in der Lage sind, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen 
Form abzulegen, so muss ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, die Prüfungsleistungen in 
einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen 
Form zu erbringen. Dazu muss ein fachärztliches Attest im Original vorgelegt werden. Die Ent-
scheidung trifft der zuständige Prüfungsausschuss.  

(2) Soweit die Einhaltung von Fristen für die Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung von 
Prüfungen, die Gründe für das Versäumen von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbei-
tungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit der Studierenden die 
Krankheit und dazu notwendige alleinige Betreuung einer oder eines nahen Angehörigen 
gleich. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, Großeltern, Ehe- und Lebenspartner.  

(3) Berücksichtigung finden ebenfalls die Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 
und des § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) sowie die Regelungen zur Elternzeit 
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in §§ 15 und 16 des Gesetzes zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (BerzGG). Ein entspre-
chender Antrag ist an den zuständigen Prüfungsausschuss zu richten. 

(4) Aus der Beachtung der Vorschriften nach Abs. 1 bis 3 dürfen den betreffenden Studieren-
den keine Nachteile erwachsen. Die Erfüllung der Voraussetzungen nach den Abs. 1 bis 3 
sind durch geeignete Unterlagen, wie z.B. fachärztliches Attest, ggf. amtsärztliches Attest, 
Geburtsurkunden, Bescheinigungen des Einwohnermeldeamtes etc. nachzuweisen.  

 

§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 

(1) Wenn Studierende ohne triftige Gründe nach der Anmeldefrist gem. § 9, Abs. 2 Studien- 
und Prüfungsleistungen versäumen oder vor Beendigung der Lehrveranstaltung/des Moduls 
die Teilnahme abbrechen, gilt die Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 
Satz 1 gilt nicht für das Versäumen des 1. Prüfungstermins in Klausuren gem. § 11, Abs. 2, 
Satz 1. 

(2) Im Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes, aus dem die Einschränkung im 
Hinblick auf die versäumte Prüfung hervorgeht, innerhalb von fünf Werktagen beim Prüfungs-
ausschuss oder dem von ihm beauftragten Prüfungsamt erforderlich. Im Zweifelsfall kann die 
Vorlage eines fach- oder amtsärztlichen Zeugnisses gefordert werden. 

(3) Versucht ein/e Kandidat/in, das Ergebnis einer Leistung durch Täuschung oder Vortäu-
schung einer eigenen Leistung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 
gilt die entsprechende Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend” bewertet. 
Im Wiederholungsfall oder in anderen schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss 
den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. Die Entscheidung 
nach den Sätzen 1 bis 3 trifft der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüflings. Bis zur 
Entscheidung des Prüfungsausschusses setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei denn, dass 
nach der Entscheidung der Aufsicht führenden Person ein vorläufiger Ausschluss des Prüf-
lings zur ordnungsgemäßen Weiterführung der Prüfung unerlässlich ist. 

(4) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so kann der zuständige Prüfungsausschuss nachträglich die Noten 
für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entspre-
chend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht bestanden” erklären. 

(5) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 
Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde 
die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der zuständige Prüfungsaus-
schuss unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme rechtswidriger 
Verwaltungsakte. 

(6) Den Betroffenen ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit 
mit dem zuständigen Prüfungsausschuss zu geben. 

(7) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine 
Bescheinigung nach § 22, Abs. 3 und 4 zu ersetzen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist 
auch die Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht be-
standen” erklärt wurde. Eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer 
Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

§ 16 Einsicht in die Prüfungsakte 

(1) Bis zu einem Jahr nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird den Kandidatinnen und 
Kandidaten auf schriftlichen Antrag Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen, insbesondere Prü-
fungsprotokolle und Prüfungsgutachten gewährt. 

(2) Der Antrag ist bei der oder dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses zu 
stellen. Diese bestimmen Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 17 Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach dieser 
Rahmenprüfungsordnung und den dazugehörigen fachspezifischen Anlagen getroffen werden, 

sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und nach § 41 

VwVfG bekannt zu geben. Gegen diese Entscheidungen kann innerhalb eines Monats nach 
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Zugang des Bescheides Widerspruch beim zuständigen Prüfungsausschuss nach §§ 68 ff. der 
Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden. 

(2) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewertung einer oder eines Prüfenden richtet, 
entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss nach Überprüfung nach den Absätzen 3 und 
5. 

(3) Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen 
prüfungsspezifische Wertungen und fachliche Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, 
leitet der zuständige Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder diesem Prüfenden zur 
Überprüfung zu. Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der zu-
ständige Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. Andernfalls überprüft der zuständige Prü-
fungsausschuss die Entscheidung auf Grund der Stellungnahme der oder des Prüfenden ins-
besondere darauf, ob 

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als 

falsch gewertet worden ist, 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen.  
Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfen-
de richtet. 

(4) Hilft der zuständige Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, entscheidet der Fakul-
tätsrat auf Antrag über den Widerspruch.  

(5) Über den Widerspruch soll innerhalb von sechs Wochen entschieden werden. Wird dem 
Widerspruch nicht abgeholfen, bescheidet die Leitung der Universität die Widerspruchsführe-
rin oder den Widerspruchsführer. Der Widerspruch ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen.  

(6) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

§ 18 Bachelor-Arbeit 

(1) Die Bachelor-Arbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist eine Fragestellung mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die 
Arbeit wird durch ein Kolloquium ergänzt. Thema und Aufgabenstellung der Bachelor-Arbeit 

müssen dem Prüfungszweck § 2 und dem in der fachspezifischen Anlage des jeweiligen Major 
vorgegebenen Bearbeitungsumfang entsprechen. Die Art der Aufgabe und die 
Aufgabenstellung müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 

(2) Die Bachelor-Arbeit kann in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muss auf Grund der Angabe 
von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar, für sich 
bewertbar sein und den Anforderungen nach Absatz 1 entsprechen. 

(3) Studierende können unbeschadet der Regelung in § 20 für die Abnahme der Prüfungsleis-
tungen Prüfende vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. Ihm soll aber ent-
sprochen werden, soweit dem nicht wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutbare Belas-
tung der Prüfenden, entgegenstehen. 

(4) Das Thema der Bachelor-Arbeit wird unter Berücksichtigung des Vorschlags des Prüflings 
durch den Erstprüfenden festgelegt und mit der Ausgabe des Themas durch den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bestätigt. Auf Antrag sorgt der zuständige Prüfungsausschuss dafür, 
dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema erhält. Die Ausgabe des Themas ist aktenkundig zu 
machen. Mit der Ausgabe werden die oder der Erstprüfende, die oder der das Thema festge-
legt hat, und die oder der Zweitprüfende durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
zuständigen Prüfungsausschusses bestellt. Mit Zustimmung des Erstprüfenden kann der zu-
ständige Prüfungsausschuss auch eine externe Praxisvertreterin oder einen externen Praxisver-
treter als Gutachterin oder Gutachter bestellen. In diesem Fall muss die oder der Erstprüfende 
Professorin oder Professor der Universität sein. Während der Anfertigung der Arbeit wird der 
Prüfling von der oder dem Erstprüfenden betreut. 

(5) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang der Bachelor-Arbeit sind so zu begren-
zen, dass die Bachelor-Arbeit innerhalb des angegebenen Workloads liegt.  

(6) Die Bachelor-Arbeit ist zusätzlich in elektronischer Form abzugeben.  
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(7) Das Thema der Bachelor-Arbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vierzehn 
Tage der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. § 9, Abs. 3 gilt entsprechend. Bei einer 
Wiederholung der Bachelor-Arbeit besteht keine Möglichkeit mehr, das Thema zurück zu ge-
ben. 

(8) In der Bachelor-Arbeit müssen alle Stellen, die wortwörtlich aus Veröffentlichungen oder 
anderen Quellen entnommen sind, die notwendige Kennzeichnung erhalten. Die Belegstelle 
ist in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zitat anzugeben. Für die sinngemäße Über-
nahme aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen ist die Angabe der Belegstelle erforder-
lich. 

In der Bachelor-Arbeit ist folgende Erklärung abzugeben. Dass, 

• die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Teil der Arbeit - 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt wurden, 

• alle Stellen der Arbeit, die wortwörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen 
wurden, als solche kenntlich gemacht wurden und 

• die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt hat. 

(9) Zur Bachelor-Arbeit findet immer ein Kolloquium statt. Die Zulassung ist zu erteilen, wenn 
die Bachelor-Arbeit von beiden Prüfern mit mindestens "ausreichend“ (4,0) bewertet worden 
ist. Der Prüfling erläutert seine Arbeit in einem Kolloquium. Das Ergebnis des Kolloquiums ist 
in die Bewertung der Abschlussarbeit einzubeziehen. Das Kolloquium wird gemeinsam von 
den Prüferinnen oder Prüfern der Abschlussarbeit als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung 
(sofern Absatz 2 zutrifft) durchgeführt. Die Dauer des Kolloquiums beträgt in der Regel je 
Prüfling 30 Minuten. Bei einer Prüfung in Gruppen ist die Dauer angemessen zu reduzieren. 

(10) Die Bachelor-Arbeit wird von zwei Prüfenden bewertet. Die Prüfenden fertigen je ein 
schriftliches Gutachten über die Arbeit an. Im Falle einer Divergenz von mindestens zwei No-
ten zwischen den Bewertungen der beiden Prüfenden kann vor Bekanntgabe der Note eine 
weitere sachkundige Gutachterin oder ein weiterer sachkundiger Gutachter vom zuständigen 
Prüfungsausschuss benannt werden. Die Note wird dann aus dem arithmetischen Mittel aller 
Einzelbewertungen gebildet.  

(11) Von jeder Prüferin oder jedem Prüfer wird für die Abschlussarbeit und das Kolloquium 
aufgrund der von ihr oder ihm gemäß § 12, Abs. 6 gebildeten Note und dem Ergebnis des 
Kolloquiums eine Gesamtnote gebildet. 

§ 19 Prüfungsausschüsse 

(1) Gem. § 45 Abs. 3 NHG ist der Studiendekan oder die Studiendekanin für die Sicherstel-
lung des Lehrangebots, der Studienberatung sowie für die Durchführung der Prüfungen ver-
antwortlich. 

(2) Die Major und Minor sind jeweils einer Fakultät zugeordnet. Jede Fakultät bildet – gege-
benenfalls aus der Mitte seiner Studienkommission – einen Prüfungsausschuss oder mehrere 
Prüfungsausschüsse. Diese Prüfungsausschüsse sind für die Organisation der Prüfungen im 
Major und Minor im College sowie für die durch diese Rahmenprüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben zuständig. 

(3) Ein weiterer Prüfungsausschuss wird für das Leuphana Semester und das 
Komplementärstudium durch den Senat gewählt, der die für die durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben für das Leuphana Semester und das Komplementärstudium 
übernimmt. Er soll sich gem. Abs. 4 aus Mitgliedern zusammensetzen, die 
Modulverantwortliche im Leuphana Semester und/oder verantwortlich für eine Perspektive im 
Komplementärstudium sind. Die Studienkommissionen der Fakultäten schlagen dem Senat 
ausreichend Mitglieder und Stellvertreterinnen und Stellvertreter vor. 

(4) Der jeweilige Prüfungsausschuss nach Abs. 2 und 3 besteht aus fünf Mitgliedern, davon 
drei Mitglieder der Professorengruppe, einem Mitglieder der Mitarbeitergruppe und einem 
Mitglieder der Studierendengruppe. Der Vorsitz wird von einem Mitglied der Professorengrup-
pe wahrgenommen; es ist auch möglich, dass eine Studiendekanin oder ein Studiendekan, die 
oder der der Mitarbeitergruppe angehört, den Vorsitz ausübt. Entsprechendes gilt für die Be-
setzung des stellvertretenden Vorsitzes. Für die Mitglieder des Ausschusses werden in ausrei-
chendem Umfang Stellvertreterinnen und Stellvertreter gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. 
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Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Studienleistungen nur 
beratende Stimme. 

(5) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsausschuss ist be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter zwei Mitglieder der Professoren-
gruppe, anwesend ist und der Vorsitz gewährleistet ist. Der Prüfungsausschuss oder die von 
ihm beauftragte Stelle führt die Prüfungsakten.  

(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt drei Jahre, die des studenti-
schen Mitglieds ein Jahr.  

(7) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die oder den Vorsitzenden oder 
deren Stellvertreterin oder Stellvertreter übertragen. Die oder der Vorsitzende bereitet die Be-
schlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. Sie oder er berichtet dem Prüfungs-
ausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen 
als Beobachterinnen oder Beobachter teilzunehmen.  

(9) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. Die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Be-
schlüsse des Prüfungsausschusses sind in der Niederschrift festzuhalten. 

(10) Prüfungszeiträume sowie Ort und Zeit von Prüfungsleistungen sowie die Frist zur Abgabe 
der Bachelor-Arbeit werden in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form bekannt gege-
ben.  

(11) Unbeschadet der Zuständigkeit der Prüfungsausschüsse können diese administrative 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Prüfungsverfahren dem Prüfungsamt übertragen. 

(12) Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach der Rahmenprüfungsordnung getrof-
fen werden, insbesondere die Zulassung zu Prüfungen, Versagung der Zulassung, Melde- und 
Prüfungstermine und -fristen sowie Prüfungsergebnisse, werden vom Prüfungsamt hochschul-
öffentlich in ortsüblicher Weise bekannt gemacht. Dabei sind datenschutzrechtliche Bestim-
mungen zu beachten. 

§ 20 Prüfende und Beisitzende 

(1) Die Prüfungen werden durch die für die Lehrveranstaltungen des Moduls Verantwortlichen 
abgenommen. Der zuständige Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzen-
den. Zur Abnahme von Prüfungen werden Mitglieder und Angehörige dieser Universität oder 
einer anderen Hochschule bestellt, die in dem betreffenden Prüfungsfach oder in einem Teil-
gebiet des Prüfungsfaches zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. Wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter können zu Prüferinnen und Prüfern bestellt werden, sofern ih-
nen gem. § 31 Abs. 1 Satz 2 NHG wissenschaftliche Dienstleistungen in der Lehre übertragen 
worden sind. Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbil-
dung erfahrene Personen können in geeigneten Prüfungsgebieten zur Abnahme von Prüfungen 
bestellt werden. Zu Prüfenden oder Beisitzenden dürfen nur Personen bestellt werden, die 
selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation 
besitzen.  

(2) Bei Lehrpersonen, soweit sie nach Absatz 1 Sätze 1 und 3 prüfungsbefugt sind, bedarf es 
keiner besonderen Bestellung nach Absatz 1 Satz 2. Sind mehr Prüfungsbefugte vorhanden, 
als für die Abnahme der Prüfung erforderlich, findet Absatz 1 Satz 2 Anwendung. Aus wichti-
gen Gründen kann der Prüfungsausschuss zeitweise prüfungsbefugt Lehrende als Prüfende 
entpflichten.  

(3) Der zuständige Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der 
Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden.  

§ 21 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung 
anerkannt, wenn sie in Studiengängen erbracht wurden, die von der Leuphana Universität 
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Lüneburg als gleichwertig zum Leuphana Bachelor (Major, Minor, Leuphana Semester, Kom-
plementärstudium) anerkannt sind. Bei der Anrechnung beachtet die Universität übergeordne-
te, nationale und internationale Vereinbarungen.  

(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die Studierende innerhalb von Studie-
rendenaustausch- oder Studierendenmobilitätsprogrammen erbringen, in deren Rahmen Ver-
einbarungen zwischen der Leuphana Universität Lüneburg, den Studierenden und einer ande-
ren Hochschule über Studien- und Prüfungsleistungen geschlossen wurden, sind anzuerken-
nen.  

(3) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in einem anderen Studiengang, 
die nicht unter Absatz 1 und 2 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festge-
stellt ist. Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn die auf Grund eines Moduls vermittelten 
Kompetenzen, Anrechnungspunkte und Prüfungsanforderungen denjenigen Modulen im We-
sentlichen entsprechen, für die die Anrechnung beantragt wird. Dabei ist zu beachten, dass 
ein sowohl von der abgebenden Hochschule als auch von der Leuphana Universität Lüneburg 
als aufnehmende Hochschule akzeptiertes Qualitätssicherungssystem garantiert werden. Da-
bei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung 
vorzunehmen.  

(4) Für die Feststellung der Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und 
der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder andere zwischen-
staatliche Vereinbarungen maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen oder eine wei-
tergehende Anrechnung beantragt wird, entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss über 
die Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme der 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen eingeholt werden. Abweichende Anrechnungs-
bestimmungen auf Grund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen, insbesondere 
im Rahmen des European Credit Transfer System (ECTS), sind zu beachten. 

(5) Leistungen aus einer abgeschlossenen Ausbildung an einer Verwaltungs- und Wirtschafts-
akademie oder einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie können aner-
kannt werden. Die Entscheidung hierüber trifft der zuständige Prüfungsausschuss. 

(6) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  

(7) Bei Anerkennung einer Studien- und Prüfungsleistung wird jeweils die Anzahl der erreich-
ten Credit Points festgelegt sowie die Anzahl der Credit Points, die bei diesem Studienverlauf 
an der Leuphana Universität Lüneburg verbraucht worden wären. Die Noten werden - soweit 
die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden” aufgenom-
men. Bei anzurechnenden Prüfungsleistungen werden Fehlversuche mit übernommen. Aner-
kannte Prüfungsleistungen werden im Zeugnis gekennzeichnet.  

(8) Über die Anrechnung entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss auf Antrag der oder 
des Studierenden. Bei Nicht-Anerkennung erteilt der Prüfungsausschuss einen Bescheid mit 
Rechtsbehelfsbelehrung. 

§ 22 Zeugnis, Bachelor-Urkunde, Diploma Supplement, Transcript of Records 

(1) Über die bestandene Bachelor-Prüfung ist unverzüglich - möglichst innerhalb von vier Wo-
chen - ein Zeugnis auszustellen (Anlage 1). Das Zeugnis enthält neben der Gesamtnote auch 
die Noten und Credit Points der einzelnen Modulprüfungen. Das Zeugnis wird mit dem Datum 
der Erbringung der letzten Prüfungsleistung ausgestellt.  

(2) Das Zeugnis wird in deutscher und englischer Sprache abgefasst. Gleichzeitig mit dem 
Zeugnis wird den Kandidatinnen und Kandidaten eine in deutscher und englischer Sprache 
abgefasste Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt (Anlage 2). Darin wird die 
Verleihung des Leuphana Bachelor-Grades beurkundet. Urkunde und Zeugnis werden von der 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und dem Präsidenten/der Präsidentin der 
Leuphana Universität Lüneburg unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen.  

(3) Zusätzlich erhalten die Absolventinnen und Absolventen ein Diploma Supplement (DS) 
(Anlage 4). Beim Verlassen der Universität oder bei einem Wechsel in einen anderen Studien-
gang wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Modulprüfungen 
und deren Bewertung enthält. Im Falle des endgültigen Scheiterns in einem Studiengang wird 
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die Bescheinigung auch ohne Antrag ausgestellt. Sie weist auch die noch fehlenden Modul-
prüfungen aus sowie ferner, dass die Orientierungsphase oder die Bachelor-Prüfung endgültig 
nicht bestanden ist.  

(4) Sind am Ende eines Semesters alle Ergebnisse dieses Semesters verwaltungstechnisch 
erfasst, erhalten die Studierenden auf Antrag ein „Transcript of Records“ (Anlage 3) (Über-
sicht über die bisherigen Leistungen, einschließlich aller Fehlversuche). Es werden nur voll-
ständig abgeschlossene  Module bescheinigt. 

§ 24 Inkrafttreten 

Diese Rahmenprüfungsordnung tritt nach der Genehmigung durch das Präsidium am Tag 
nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lüne-
burg in Kraft. Die fachspezifischen Anlagen 4, 5 und 8 werden durch den Senat oder das von 
ihm eingesetzte Gremium erlassen. Die fachspezifischen Anlagen 6 und 7 für die einzelnen 
Major und Minor werden von den Fakultäten erlassen. 
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Anlagen 

 

Anlage 1 Zeugnis über den Leuphana Bachelor  

Anlage 2 Leuphana Bachelor-Urkunde  

Anlage 3 Transcript of Records 

Anlage 4 Diploma Supplement 

Anlage 5 Leuphana Semester 

Anlage 6 Fachspezifische Anlagen Major (1-10) 
6.1 Kulturwissenschaften 
6.2 Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
6.3 Betriebswirtschaftslehre 
6.4 Volkswirtschaftslehre 
6.5  Wirtschaftspsychologie 
6.6  Wirtschaftsrecht 
6.7  Umweltwissenschaften 
6.8  Informatik und Wirtschaftsinformatik 
6.9  Ingenieurwissenschaften (Industrie) 
6.10 Ingenieurwissenschaften (Bau-Wasser-Boden) 

Anlage 7 Fachspezifische Anlage Minor (1-27) 
7.1 Angewandte Informatik 
7.2 Arbeit und Personalmanagement 
7.3 Automatisierungstechnik 
7.4 Bauplanung und Baumanagement 
7.5 Betriebswirtschaftslehre 
7.6 Bildungswissenschaften 
7.7 Biologie 
7.8 Bodenschutz 
7.9 Chemie 
7.10 Digitale Medien / Kulturinformatik 
7.11 E-Business 
7.12 Finanzdienstleistungen 
7.13 Industrietechnik 
7.14 Informatik 
7.15 Nachhaltige Entwicklung 
7.16 Politikwissenschaft 
7.17 Produktionstechnik 
7.18 Siedlungswasserwirtschaft 
7.19 Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
7.20 Steuern / Revision 
7.21 Umweltprojektstudium 
7.22 Volkswirtschaftslehre 
7.23 Wasserbau 
7.24 Wirtschaftsinformatik 
7.25 Wirtschaftspsychologie 
7.26 Wirtschaftsrecht 
7.27 Wirtschaftswissenschaften 

Anlage 8 Komplementärstudium 

 


